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Einleitung 

Die Überprüfung der rechtlichen Schranken der Parteivereinbarun-
gen in der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit befaßt sich 
mit einer Problematik, die man in Anlehnung an die Formulierung 
des Berichtes zum Vorentwurf der Internationalen Handelskammer für 
ein Übereinkommen über die Vollstreckung internationaler Schieds-
sprüche aus dem Jahre 1953 als "detachement de l'arbitrage de toute 
legislation nationale" charakterisiert. Auf eine wörtliche Übersetzung 
wurde in der Themenstellung der Arbeit verzichtet, weil diese Formu-
lierung losgelöst aus ihrem Zusammenhang weit mehr umfaßt als mit-
tels des "detachement des legislations etatiques" erreicht werden sollte1• 

Das Ziel, den zwingenden Vorschriften der staatlichen Rechte ihren 
hemmenden Einfluß auf die internationale Schiedsgerichtsbarkeit zu 
nehmen, sollte durch Freistellung der Parteivereinbarungen von der 
Beachtung zwingender Vorschriften des staatlichen Rechts erreicht 
werden. 

Wer sich an der Diskussion über die Lösung der Schiedsgerichtsbar-
keit vom staatlichen Recht beteiligen will, ist verpflichtet, über den 
Standort seines Beitrages Auskunft zu geben. Wir haben die Absicht 
zu prüfen, inwieweit es Parteien und Schiedsrichtern heute rechtlich 
zusteht, die Orientierung ihrer Rechtshandlungen an den Schranken 
zwingender staatlicher Normen zu vernachlässigen. Am Maßstab gelten-
der Rechtsnormen soll die Zulässigkeit der Lösung der privaten inter-
nationalen Schiedsgerichtsbarkeit vom staatlichen Recht gemessen wer-
den. Dabei verstehen wir unter Rechtsnormen die Normen des staat-
lichen Rechts2, die Vorschriften internationaler Konventionen und kraft 
Delegation staatlicher Satzungsbefugnis von privaten Stellen gesetzte 
Normen3• Wir gehen insoweit von der herrschenden Rechtsquellen-
lehre aus4• 

1 Vgl. dazu unten § 3 I 2, V 1. 
2 Zu den Quellen des staatlichen Rechts gehört auch das Gewohnheits-

recht. Gewohnheitsrecht außerhalb positiver Rechtsordnungen, seien sie 
staatlich oder völkerrechtlich, gibt es nicht (vgl. Schmitthotf, RabelsZ 1964, 61; 
Eisemann, Incoterrns, S. 51 f.; Kegel, Recueil 1964 [li], 261; Gentinetta, 
ZSR 1965, 171). Das Gewohnheitsrecht beruht auf der Duldung des positiven 
Rechts und ist durch den Gesetzgeber abänderbar. 

3 Vgl. Lehmann-Hübner, Allgemeiner Teil, § 3 li 3. 
' Vgl. Eisemann, Incoterrns, S. 33. 

2 Münzberg 
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Der in der Diskussion um eine Reform der rechtlichen Behandlung 
der Schiedsgerichtsbarkeit vor Abschluß des UN-Übereinkommens de 
lege ferenda aufgestellten Forderung nach einem "detachement de 
l'arbitrage des legislations nationales" tritt die Frage gegenüber, inwie-
weit die angestrebte Lösung vom staatlichen Recht heute rechtlich zu-
lässig ist. Der Blickwinkel eines Vorschlages de lege ferenda bleibt 
außer Betracht. 

Die Arbeit verzichtet aber weiterhin auf Erörterungen der tatsäch-
lichen Möglichkeit, zwingende Vorschriften staatlicher Rechte im Rah-
men der internatio~alen Schiedsgerichtsbarkeit zu umgehen, ohne daß 
deren Nichtbeachtung rechtlich zulässig wäre. Lediglich soweit aus der 
Existenz einer solchen Möglichkeit auch rechtliche Konsequenzen zu 
ziehen sind, werden wir sie in unsere Betrachtungen einbeziehen. 

Schließlich sei noch eine Bemerkung zur Terminologie vorangestellt. 
Unter Parteivereinbarungen verstehen wir nicht die Rechtswahl durch 
die Parteien, sondern allein die inhaltliche Gestaltung der Rechtsbezie-
hungen durch die Parteien unmittelbar durch konkret vereinbarte Be-
stimmungen oder mittelbar durch Aufnahme bereits bestehender Be-
stimmungen (z. B. von Schiedsordnungen einer Schiedsorganisation) in 
die Vereinbarungen. 



Erster TeiL 

Private internationale Schiedsgerichtsbarkeit 

§ 1. Private Schiedsgerichtsbarkeit 

I. Schiedsgerichtsbarkeit 

1. Definition des privaten Schiedsgerichts 

a) Ein Schiedsgericht ist "ein privates, aus einem oder mehreren 
Schiedsrichtern bestehendes Gericht, dem die Parteien die Entscheidung 
ihres Streites freiwillig übertragen haben"1• Das private Schiedsge-
richt leitet seine Entscheidungsbefugnis nicht aus der Justizhoheit eines 
Staates her2• Sie beruht vielmehr auf der Vereinbarung der Parteien, 
den Streit durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen3• 

b) Es gehört ferner zum Wesen des Schiedsgerichts, daß ihm ein "An-
spruch mit Tat- und Rechtsfragen" zur Entscheidung übertragen ist'. 
Aus § 1040 ZP05, der dem Schiedsspruch die Wirkung eines rechtskräf-
tigen Urteils beilegt, wird man schließen müssen, "daß Gegenstand der 
Entscheidung nur ein "Anspruch" sein kann, der auch gerichtlich gel-
tend gemacht werden könnte"6• Personen, die lediglich über gewisse 
Elemente der Entscheidung zu befinden haben, sind Schiedsgutachter7• 

c) Für den Begriff des Schiedsgerichts ist es schließlich wesentlich, 
daß seine Entscheidung über den geltend gemachten Anspruch den 

1 Baumbach-Schwab, S. 49; vgl. auch Lent-Jauernig, § 94 I. 
2 Baumbach-Schwab, S. 49; Eisemann, EMS, S. 7; Kornblum, Unabhängig-

keit, S. 106. 
3 Die Übertragung der Entscheidungsbefugnis beruht auf dem Schieds-

vertrag, nicht auf dem Schiedsrichtervertrag. Vgl. dazu Baumbach-Schwab, 
S. 92; Baumgärtel, S. 234. 

4 Baumbach-Schwab, S. 51. 
5 Und den entsprechenden Vorschriften anderer Rechtsordnungen. 
6 Nikisch, § 143 li 2. Vgl. auch Baumbach-Schwab, S. 56: "Es ist ein Unding, 

einen Schiedsspruch, dem doch Vollstreckungswirkung gegeben werden kann, 
zuzulassen, wo keine gerichtliche Entscheidung möglich wäre ... "; Habscheid, 
Festschrift für Lehmann, Bd. 2, S. 797: "Wo kein Richter tätig werden kann, 
kann auch (an seiner Stelle) kein Schiedsrichter amtieren." 

7 Nikisch, § 143 li 2; BHG 6, 335; 48, 25. Vgl. aber zu den verschiedenen 
Arten von Schiedsgutachten Habscheid, Festschrift für Lehmann, Bd. 2, S. 789. 
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